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Text 

§. 82. 

(1) Wenn eine Partei in einem Schriftsatz auf in ihren Händen befindliche Urkunden Bezug 
genommen hat, ist sie auf Verlangen des Gegners verpflichtet, ihm diese Urkunden in Abschrift innerhalb 
von drei Tagen zu übersenden und das Gericht hievon zu benachrichtigen oder, wenn die Herstellung von 
Abschriften nicht zumutbar ist oder der Gegner die Vorlage in Urschrift verlangt, die Urkunden in 
Urschrift bei Gericht innerhalb von drei Tagen zu hinterlegen und den Gegner hievon zu benachrichtigen. 
Der Gegner kann sodann die Urkunden innerhalb von drei Tagen nach empfangener Benachrichtigung 
einsehen und davon Abschriften herstellen. 

(2) Die Frist zur Einsichtnahme kann, wenn die Partei die Urkunde erweislich dringend benöthigt, 
vom Gerichte und im Verfahren vor Gerichtshöfen vom Vorsitzenden des Senates, dem die Rechtssache 
zugewiesen ist, auf Antrag entsprechend abgekürzt werden. Gegen den über einen solchen Antrag 
ergehenden Beschluss findet ein Rechtsmittel nicht statt. 
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